
 
 

FAQs – Grundwehrdienst Modell 6+3 

Was bedeutet 6+3? 

6+3 bedeutet, dass Sie sich direkt im Anschluss an Ihren sechsmonatigen 

Grundwehrdienst für drei Monate zum Assistenzeinsatz Ihrer Wahl melden können! Drei 

Monate sind die durchschnittliche Einsatzdauer, es sind mindestens ein Monat bis 

maximal sechs Monate möglich. 

Wie/wo kann ich mich zum Assistenzeinsatz melden? 

Melden Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Kommandanten. Er hilft Ihnen weiter. 

Wenn ich mich zum Assistenzeinsatz melden, wo komme ich dann hin? 

Sie können sich aus den verfügbaren Assistenzeinsätzen aussuchen, wohin und wie 

lange Sie gehen möchten. Voraussetzung ist eine passende freie Funktion. 

Muss ich mich zur Miliz melden? 

Für den erstmaligen Assistenzeinsatz im Anschluss an den Grundwehrdienst ist keine 

Meldung zur Miliz notwendig. Für weitere Inlands- oder Auslandseinsätze müssen Sie sich 

zu Milizübungstagen verpflichten.  

Wir empfehlen Ihnen, eine Meldung zur Miliz bereits im Grundwehrdienst abzugeben 

(siehe dazu „Wieviel verdiene ich als Grundwehrdiener?“)  

Wieviel verdiene ich als Grundwehrdiener? 

Als Grundwehrdiener erhalten Sie eine Vergütung von 536,05 € pro Monat. Zusätzlich 

gibt es folgende Möglichkeiten, mehr zu verdienen: 

• Meldung zur Miliz (30 Übungstage in zehn Jahren): +448,51 € pro Monat 

• Meldung zur vorbereitenden Kaderausbildung: +224,26 € pro Monat 

Berechnungsbeispiele: 

1. Grundwehrdiener: 6 Monate 

Vergütung für Grundwehrdiener: 3.216,30 EUR 

Gesamt: 6 x 536,05 EUR = 3.216,30 EUR 

 

2. Grundwehrdiener inkl. Meldung zur Miliz: 6 Monate 

Vergütung für Grundwehrdiener: EUR 536,05 EUR 

Dienstgradzulage Gefreiter: 68,82 EUR (Monat 5 und 6) 

Meldung zur Miliz (30 Übungstage in zehn Jahren): +448,51 Euro pro Monat 

Gesamt: 6 x 536,05 EUR + 2 x 68,82 + 6 x 448,51 EUR = 6.045,00 EUR  

 

3. Grundwehrdiener inkl. Meldung zur Miliz und Kaderausbildung: 6 

Monate 

Vergütung für Grundwehrdiener: 536,05 EUR 

Dienstgradzulage Gefreiter: 68,82 EUR (Monat 5 und 6) 

Meldung zur Miliz (30 Übungstage in zehn Jahren): +448,51 

EUR/Monat 

Meldung zur vorb. Kaderausbildung: +224,26 Euro EUR Monat 



 
 

Gesamt: 6 x 536,05 EUR + 2 x 68,82 + 6 x 448,51 EUR + 6 x 224,26 EUR = 7.390,56 

EUR  

 

4. Grundwehrdiener inkl. Meldung zur Miliz und Kaderausbildung: 6 Monate und 

Meldung zur modularen Milizunteroffiziersausbildung 

Vergütung für Grundwehrdiener: 536,05 EUR 

Dienstgradzulage Gefreiter: 68,82 EUR (Monat 5 und 6) 

Meldung zur Miliz (30 Übungstage in zehn Jahren): +448,51 EUR/Monat 

Meldung zur vorb. Kaderausbildung: +224,26 Euro EUR Monat 

Meldung Modulare Milizunteroffiziersausbildung: 1.250 EUR 

Gesamt: 6 x 536,05 EUR + 2 x 68,82 + 6 x 448,51 EUR + 6 x 224,26 EUR + 1.250 

EUR= 8640,56 EUR  

 

 

5. Grundwehrdiener inkl. Meldung zur Miliz, Kaderausbildung, Meldung zur Modularen 

Milizunteroffiziersausbildung und 3 Monate Einsatz „6 + 3 Monate“ 

Vergütung für Grundwehrdiener: 536,05 EUR 

Dienstgradzulage Gefreiter: 68,82 EUR (Monat 5 und 6) 

Meldung zur Miliz (30 Übungstage in zehn Jahren): +448,51 EUR/Monat 

Meldung zur vorb. Kaderausbildung: +224,26 Euro EUR Monat 

Meldung Modulare Milizunteroffiziersausbildung: 1.250 EUR 

Gesamt: 6 x 536,05 EUR + 2 x 68,82 + 6 x 448,51 EUR + 6 x 224,26 EUR + 1.250 

EUR= 8.640,56 EUR  

 

+ 3 Monate Assistenzeinsatz (Gefreiter): 3 x 3.335,92 EUR = 10.007,76 EUR 

Gesamt: 8.640,56 EUR + 10.007,76 EUR EUR = 18.648,32 EUR  

Brauche ich für einen Assistenzeinsatz die Erlaubnis meines Arbeitgebers? 

Nein, Sie brauchen dazu nicht die Erlaubnis Ihres Arbeitgebers. Wir empfehlen allerdings, 

das vorher mit Ihrem Arbeitgeber zu besprechen.  

Wenn Sie sich für einen Assistenzeinsatz melden, müssen Sie Ihren Arbeitgeber 

schriftlich davon informieren. Schicken Sie ihm dazu eine Kopie des erhaltenen 

Einberufungsbefehls sowie das beiliegende Informationsblatt für den Arbeitgeber.  

Habe ich einen Kündigungsschutz? 

Ja, im Präsenzdienst gilt der Kündigungsschutz gemäß Arbeitsplatzsicherungsgesetz. Das 

gilt auch für die Verlängerung Ihres Grundwehrdienstes um die Zeit des 

Assistenzeinsatzes. 

Was ist, wenn ich krank werde? 

Für die Zeit Ihres Präsenzdienstes sind Sie über das Österreichische Bundesheer 

versichert. Die ärztliche Betreuung/Versorgung erfolgt über Ärzte bzw. Sanitätspersonal 

des Bundesheeres. 

Mein(e) Tochter/Sohn/Lebenspartner(in) ist bei mir mitversichert. Wie 

läuft es da? 

Anspruchsberechtigte Angehörige (Ehepartner, Kinder und auch 

Lebensgefährten) ohne eigene Pflichtversicherung bleiben während 

Ihres Präsenzdienstes bei dem für sie zuständigen Versicherungsträger 

krankenversichert und erhalten von diesem die gesetzlich gebührenden 



 
 

Leistungen. Die erforderliche Beitragsleistung für die anspruchsberechtigten Angehörigen 

übernimmt für diese Zeit das Bundesheer. 
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